
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Markus Herbrand, Benjamin Strasser, 
Christian Dürr, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/17698 –

Schmuggelbekämpfung durch den Zoll

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Bundesrepublik Deutschland ist sowohl Durchgangsland als auch Zielland 
von geschmuggelten Waren. Es gehört zu den grundlegenden Aufgaben des 
Staates, sicherzustellen, dass die geltenden gesetzlichen Vorschriften und Ein-
fuhrbestimmungen eingehalten werden. Neben der Erhebung von Zöllen, Ver-
brauchssteuern, der Einfuhrumsatzsteuer, der Kfz-Steuer und anderen Abga-
ben hat der Zoll die Aufgabe, die verbotswidrige Einfuhr, Ausfuhr oder 
Durchfuhr zu verhindern und sich im Einsatz gegen Schmuggel und Krimina-
lität dafür starkzumachen, dass die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in 
Deutschland garantiert wird.

Nach Ansicht der Fragestellenden kann der Zoll diesem Auftrag nur dann 
sachgerecht nachkommen, wenn der Staat die erforderlichen strukturellen und 
personellen Bedingungen schafft und langfristig gewährleistet.

 1. Ist nach Ansicht der Bundesregierung die Behördenstruktur des Zolls an 
den deutschen Grenzen effizient und den Anforderungen entsprechend 
ausgestaltet?

Die Struktur und Aufgabenwahrnehmung der Hauptzollämter als Ortsebene der 
Zollverwaltung werden fortlaufend überprüft und bei Bedarf optimiert. Die Ge-
neralzolldirektion als obere Bundesbehörde nimmt die Aufgabe der Rechts- 
und Fachaufsicht u. a. durch Organisationsuntersuchungen wahr. Somit erfolgt 
eine effiziente und den Anforderungen entsprechende Aufgabenwahrnehmung 
in allen Bereichen der Zollverwaltung, auch an den deutschen Grenzen.
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a) Über wie viele Dienststellen, die mit vollzugspolizeilichen Aufgaben, 
insbesondere der Durchführung von Kontrollen, Fahndungen und Er-
mittlungen im Zusammenhang mit grenzüberschreitendem Warenver-
kehr und Bargeldverkehr bzw. Barmittelverkehr betraut sind, verfügt 
der Zoll an den deutschen Landesgrenzen, und wie viele davon sind 
analog zu den Bundespolizeiinspektionen und Bundespolizeirevieren 
entlang der deutschen Grenzen ständig besetzt?

Die Zollverwaltung verfügt über 50 Dienststellen, die mit den genannten voll-
zugspolizeilichen Aufgaben betraut sind. Eine Differenzierung zwischen 
Grenzzolldienstämtern und Binnenzolldienstämtern ist nicht möglich, da auch 
die Dienststellen im Binnenland mit der Durchführung von Kontrollen, Fahn-
dungen und Ermittlungen im Zusammenhang mit grenzüberschreitendem 
Warenverkehr- und Bargeldverkehr- bzw. Barmittelverkehr betraut sind. Die 
Dienststellen sind dauerhaft mit Personal besetzt.

b) An welchen Standorten befinden sich die Dienststellen des Zolls, die 
mit der Überwachung der deutschen Landesgrenzen betraut sind, und 
wie groß ist der jeweils abzudeckende Einsatzraum der jeweiligen 
Dienststellen (bitte tabellarisch darstellen)?

Die Standorte und Zuständigkeitsbezirke der Hauptzollämter lassen sich der 
„Hauptzollamtszuständigkeitsverordnung“ und der „Bestimmung von Bezirk 
und Sitz der Hauptzollämter und Zollfahndungsämter“ entnehmen. Der Bezirk 
des Hauptzollamtes entspricht dabei grundsätzlich dem abzudeckenden Ein-
satzraum. Eine tabellarische Darstellung ist in den Vorschriften enthalten und 
kann der Anlage zu Frage 1b* entnommen werden.

 2. Wie viele vollzugspolizeiliche Einsatzkräfte werden nach Kenntnis der 
Bundesregierung in den Kontrolleinheiten des Zolls, aufgeschlüsselt 
nach den jeweiligen Dienstgraden (mittlerer Dienst, gehobener Dienst 
und höherer Dienst), eingesetzt?

In den Kontrolleinheiten des Zolls waren zum Stichtag 31. Dezember 2019 ins-
gesamt 4.425,08 AK vollzugspolizeiliche Einsatzkräfte tätig. Die AK teilen 
sich auf in 1,00 AK h. D., 408,26 AK g. D., 3.959,28 AK m. D. sowie 56,54 
AK e. D. Der dargestellte Personaleinsatz bezieht sich nur auf die operativen 
Einheiten. Zusätzlich sind zur Führung und Steuerung fachliche Geschäftsstel-
len eingerichtet, deren Größe bzw. die Laufbahn der eingesetzten Beamten (h. 
D./g. D./m. D.) sich nach der Größe der Kontrolleinheiten richtet.

a) Wie viele dieser Einsatzkräfte entfallen auf die jeweiligen Kontrollein-
heiten an den Außengrenzen der EU, unter Benennung der einzelnen 
Standorte, der Anzahl der Einsatzkräfte und des jeweiligen Einsatz-
raums?

In den Kontrolleinheiten des Zolls an den Außengrenzen der EU waren zum 
Stichtag 31. Dezember 2019 insgesamt 3.022,41 AK tätig. Diese teilten sich 
auf in 1,00 AK h. D., 282,82 AK g. D., 2.736,60 AK m. D. sowie 2,00 AK e. 
D. Der dargestellte Personaleinsatz bezieht sich nur auf die operativen Einhei-
ten. Zusätzlich sind zur Führung und Steuerung fachliche Geschäftsstellen ein-
gerichtet, deren Größe bzw. die Laufbahn der eingesetzten Beamten (h. D./g. 
D./m. D.) sich nach der Größe der Kontrolleinheiten richtet.
Die Aufschlüsselung kann der Anlage zu Frage 2a* entnommen werden.

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/18396 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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b) Wie viele dieser Einsatzkräfte entfallen auf die jeweiligen Kontrollein-
heiten an den Grenzen zu den an Deutschland angrenzenden EU-
Mitgliedstaaten, unter Benennung der einzelnen Standorte, der Anzahl 
der Einsatzkräfte und des jeweiligen Einsatzraums?

In den Kontrolleinheiten des Zolls an den Grenzen zu den an Deutschland an-
grenzenden EU-Mitgliedstaaten waren zum Stichtag 31. Dezember 2019 insge-
samt 882,58 AK tätig. Diese teilten sich auf in 70,19 AK g. D., 783,49 AK m. 
D. sowie 28,90 AK e. D. Der dargestellte Personaleinsatz bezieht sich nur auf 
die operativen Einheiten. Zusätzlich sind zur Führung und Steuerung fachliche 
Geschäftsstellen eingerichtet, deren Größe bzw. die Laufbahn der eingesetzten 
Beamten (h. D./g. D./m. D.) sich nach der Größe der Kontrolleinheiten richtet.
Die Aufschlüsselung kann der Anlage zu Frage 2b* entnommen werden.

c) Wie viele dieser Einsatzkräfte entfallen auf die jeweiligen Kontrollein-
heiten an den Seehäfen und Flughäfen, unter Benennung der einzelnen 
Standorte, der Anzahl der Einsatzkräfte und des jeweiligen Einsatz-
raums?

In den Kontrolleinheiten des Zolls an den Seehäfen- und Flughäfen waren zum 
Stichtag 31. Dezember 2019 insgesamt 2.738,73 AK tätig. Diese teilten sich 
auf in 1,00 AK h. D., 268,42 AK g. D., 2.467,32 AK m. D. sowie 2,00 AK e. 
D. Der dargestellte Personaleinsatz bezieht sich nur auf die operativen Einhei-
ten. Zusätzlich sind zur Führung und Steuerung fachliche Geschäftsstellen ein-
gerichtet, deren Größe bzw. die Laufbahn der eingesetzten Beamten (h. D./g. 
D./m. D.) sich nach der Größe der Kontrolleinheiten richtet.
Die Aufschlüsselung kann der Anlage zu Frage 2c* entnommen werden.

d) Wie viele dieser Einsatzkräfte entfallen auf die jeweiligen Kontrollein-
heiten im Binnenland, z. B. in Orten wie Braunschweig, Darmstadt, 
Gießen oder Magdeburg, unter Benennung der einzelnen Standorte, 
der Anzahl der Einsatzkräfte und des jeweiligen Einsatzraums?

In den Kontrolleinheiten des Zolls im Binnenland waren zum Stichtag 31. De-
zember 2019 insgesamt 363,86 AK tätig. Diese teilten sich auf in 40,53 AK g. 
D., 306,33 AK m. D. sowie 17,00 AK e. D. Der dargestellte Personaleinsatz be-
zieht sich nur auf die operativen Einheiten. Zusätzlich sind zur Führung und 
Steuerung fachliche Geschäftsstellen eingerichtet, deren Größe bzw. die Lauf-
bahn der eingesetzten Beamten (h. D./g. D./m. D.) sich nach der Größe der 
Kontrolleinheiten richtet.
Die Aufschlüsselung kann der Anlage zu Frage 2d* entnommen werden.

 3. Inwieweit können nach Kenntnis der Bundesregierung vollzugspolizeili-
che Kontrollen, Fahndungen und Ermittlungen durch den Zoll an den 
EU-Außengrenzen und an den Binnengrenzen zu den EU-Mitgliedsta-
aten durchgehend – also 24 Stunden am Tag und an sieben Tagen in der 
Woche – durchgeführt werden?

Das Lagezentrum Zoll im Zollkriminalamt ist rund um die Uhr sowohl für Be-
hörden anderer Mitgliedstaaten als auch für nationale Behörden erreichbar. Die 
Zollfahndungsämter verfügen außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit über ei-
nen Rufbereitschaftsdienst. Die Kontrolleinheiten grenznaher Raum an den 
Seegrenzen kontrollieren in der Regel 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche. 

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/18396 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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Die übrigen Kontrolleinheiten grenznaher Raum und Kontrolleinheiten Ver-
kehrswege – sowohl an der EU Außengrenze zur Schweiz als auch an den Bin-
nengrenzen – führen ihre Kontrollen risikoorientiert und je nach Größe der 
Kontrolleinheit im Schichtdienst durch. An den EU-Außengrenzen der Flughä-
fen werden die Flugverkehrszeiten abgedeckt.

a) Ist ein ständiger Präsenzdienst des Zolls, der vollzugspolizeiliche Kon-
trollen, Fahndungen und Ermittlungen durchführt, nach Ansicht der 
Bundesregierung erforderlich?

Die Zollverwaltung nimmt ihre Aufgaben lageangemessen wahr. Eine ständige 
Präsenz ist nicht in allen Arbeitsbereichen der Zollverwaltung erforderlich.

b) Wie viele vollzugspolizeiliche Kontrollbeamtinnen und Kontrollbeam-
te, Fahndungsbeamtinnen und Fahndungsbeamte und Ermittlungs-
beamtinnen und Ermittlungsbeamte des Zolls werden zum heutigen 
Stichtag an den EU-Außengrenzen eingesetzt?

Zum Stichtag 31. Dezember 2019 wurden 2.777 AK eingesetzt.

c) Wie viele vollzugspolizeiliche Kontrollbeamtinnen und Kontrollbeam-
te, Fahndungsbeamtinnen und Fahndungsbeamte und Ermittlungs-
beamtinnen und Ermittlungsbeamte des Zolls werden zum heutigen 
Stichtag an den Binnengrenzen zu den EU-Mitgliedstaaten eingesetzt?

Zum Stichtag 31. Dezember 2019 wurden 741 AK eingesetzt.
Darüber hinaus sind im Binnenland ohne direkten Grenzbezug weitere Kon-
trolleinheiten im Einsatz.

 4. Wie hoch ist nach Ansicht der Bundesregierung die Mindeststärke an 
vollzugspolizeilichen Einsatzkräften des Kontrolldienstes, die in den je-
weiligen Einsatzräumen notwendig ist?

Es kann keine pauschale Aussage bezüglich der Mindeststärke einer Kontroll-
einheit getroffen werden, da das für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche 
Personal von verschiedenen Risikofaktoren wie bspw. der Fläche des Bezirks 
abhängig ist. Die Zollverwaltung nimmt ihre Aufgaben lageangemessen wahr.

 5. Verfügt der Zoll nach Kenntnis der Bundesregierung über mobile voll-
zugspolizeiliche Einsatzreserven, die im Notfall zur Verstärkung von 
Kontrollen, Fahndungen und Ermittlungen herangezogen werden kön-
nen, und falls ja, würden in einem solchen Notfall hierdurch andere Ein-
satzräume vernachlässigt?

Der Zoll kann im gesamten Bundesgebiet mit seinem zur Verfügung stehenden 
Personal seine Aufgaben lageangemessen wahrnehmen.
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 6. Inwieweit ist der Zoll nach Kenntnis der Bundesregierung in der Lage, 
auf konkrete Fahndungsersuchen eigener Behörden und auch anderer Po-
lizeidienststellen und Zolldienststellen aus dem In- und Ausland (Grenz-
fahndungen, verstärkte Grenzkontrollen, spontan erforderliche Ermittlun-
gen) zu reagieren und entsprechende Kontrollmaßnahmen , Fahndungs-
maßnahmen und Ermittlungsmaßnahmen selbstständig mit eigenen Kräf-
ten durchzuführen?

Wie schnell und flexibel könnte der Zoll einem solchen Ersuchen nach-
kommen?

Durch das Lagezentrum Zoll kann bundesweit lageangemessen auf konkrete 
Fahndungsersuchen eigener oder fremder Behörden aus dem In- und Ausland 
reagiert werden.

 7. Verfügt der Zoll nach Kenntnis der Bundesregierung zur Sicherung sei-
ner vollzugspolizeilichen Aufgaben durchgehend – also 24 Stunden am 
Tag und an sieben Tagen in der Woche – über einen bundesweiten Lage-
dienst und Führungsdienst mit entsprechenden Meldewegen und Befehls-
wegen (Weisungsrechten) zur Steuerung, Führung und Unterstützung der 
Einsatzkräfte?

Welcher dienstlichen Laufbahn gehören die Führungsbeamtinnen und 
Führungsbeamten, die im bundesweiten Lagedienst und Führungsdienst 
rund um die Uhr im Dienst sind, nach Kenntnis der Bundesregierung an?

Das Lagezentrum Zoll fungiert innerhalb der Zollverwaltung als bundesweiter 
Dauerdienst. Weisungsbefugnisse sind im erforderlichen Umfang vorgesehen. 
Außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit stehen drei Beamte des höheren Diens-
tes sowie weitere Beamte des gehobenen Dienstes als Leitende vom Dienst als 
Führungsbeamte in Rufbereitschaft zur Verfügung.

 8. Verfügt der Zoll nach Kenntnis der Bundesregierung zur Sicherung sei-
ner vollzugspolizeilichen Aufgaben durchgehend – also 24 Stunden am 
Tag und an sieben Tagen in der Woche – über regionale Lagedienste und 
Führungsdienste sowie Leitstellen und Einsatzstellen mit entsprechenden 
Meldewegen und Befehlswegen (Weisungsrechten) zur (auch funkge-
stützten) Steuerung, Führung und Unterstützung der Einsatzkräfte vor 
Ort?

Welcher dienstlichen Laufbahn gehören die Führungsbeamtinnen und 
Führungsbeamten, die im regionalen Lagedienst und Führungsdienst 
rund um die Uhr im Dienst sind, nach Kenntnis der Bundesregierung an?

Die Zollverwaltung verfügt bundesweit über regionale Sprechfunkzentralen, 
die den Hauptzollämtern zugeordnet sind und regionale Lage- und Informati-
onsdienste, die den Zollfahndungsämtern angehören. Diese sind durchgehend 
besetzt. Weisungsbefugnisse sind im erforderlichen Umfang vorgesehen. Die 
Führungsbeamten sind größtenteils Beamte des mittleren Dienstes, vereinzelt 
handelt es sich um Beamte des gehobenen Dienstes.

 9. Sieht die Bundesregierung Reformbedarf hinsichtlich der Strukturen bei 
den Meldewegen und Befehlswegen im Behördenaufbau der Alarm- und 
Ausrückordnung (AAO) des Zolls – ausgehend von der Generalzolldi-
rektion bis zur Ortsebene?

Eine Alarm- und Ausrückordnung des Zolls existiert nicht. Die Zollverwaltung 
verwendet die Abkürzung AAO für die Allgemeine Aufbauorganisation.
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a) Verfügen die Einsatzkräfte der Kontrolldienste, Fahndungsdienste und 
Ermittlungsdienste des Zolls zur Sicherung ihrer vollzugspolizeilichen 
Aufgaben bereits vor Ort über eine gemeinsame Führungsstruktur ge-
mäß der AAO, die sicherstellt, dass durchgehend – also 24 Stunden 
am Tag und an sieben Tagen in der Woche – eine reibungslose Zusam-
menarbeit aller vollzugspolizeilichen Zollkräfte bei der Durchführung 
von Kontrollen, Fahndungen und Ermittlungen gewährleistet ist?

Eine entsprechende verwaltungsinterne Struktur der Zollbehörden liegt vor.

b) Ist die Kontaktaufnahme anderer Dienststellen (z. B. Polizei) mit den 
zuständigen Ansprechpersonen beim Zoll durchgehend – also 24 Stun-
den am Tag und an sieben Tagen in der Woche – gewährleistet?

Welche Pläne hat die Bundesregierung, um einen reibungslosen Aus-
tausch unter verschiedenen staatlichen Dienststellen zu gewährleisten 
und ihn effizienter auszugestalten?

Die Zollverwaltung stellt über ihre Dienststellen 24 Stunden am Tag und an 
7 Tagen in der Woche eine Erreichbarkeit für die Kontaktaufnahme anderer 
Dienststellen sicher.

c) An welche Stelle können sich Bürgerinnen und Bürger, Firmen oder 
Behörden bundesweit und regional wenden, wenn sie – auch außer-
halb der üblichen Tagesöffnungszeiten, z. B. in der Nacht oder an Wo-
chenenden – dem Zoll einen Sachverhalt melden wollen, bei dem es 
für die Bekämpfung und Verfolgung von Schmuggel, Geldwäsche, 
Terrorfinanzierung etc. von Bedeutung sein kann, dass umgehend 
Maßnahmen ergriffen werden?

Die Zollfahndungsämter und das Zollkriminalamt sind rund um die Uhr über 
die zentralen Rufnummern (öffentlich zugängliche Nummer) erreichbar.

d) Welche Ansprechstellen des Zolls (z. B. Wachen) sind durchgehend – 
also 24 Stunden am Tag und an sieben Tagen in der Woche – besetzt 
(bitte zwischen bundesweiten und regionalen Stellen untergliedern und 
in der Antwort die Aufbauorganisation mit den Führungsstrukturen der 
Kontrolldienste, Fahndungsdienste und Ermittlungsdienste [konkret: 
Kontrolleinheiten, Zollfahndungsdienst, auch unter Einbeziehung der 
Vollzugsdienste der Finanzkontrolle Schwarzarbeit] grafisch als Orga-
nigramm mit den entsprechenden Meldewegen und Befehlswegen 
über die Behördenebenen Bundesministerium der Finanzen, General-
zolldirektion, Ortsbehörden darstellen)?

Das Lagezentrum Zoll als bundesweite Stelle sowie die regionalen Sprechfunk-
zentralen und Lagedienste und Informationsdienste sind 24 Stunden am Tag 
und 7 Tage in der Woche besetzt.
Die Meldewege können der Anlage zu Frage 9d* entnommen werden.

10. Über welche Infrastruktur verfügt der Zoll nach Kenntnis der Bundes-
regierung zur Sicherung seiner polizeilichen Aufgaben?

Der Zoll verfügt über eine angemessene Infrastruktur zur lageangemessenen 
Wahrnehmung seiner Aufgaben.

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/18396 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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a) Wie viele technische Geräte sind beim Zoll vorhanden, um bei Bedarf 
die Erfassung von personenbezogenen und biometrischen Daten einer 
Person (die sogenannte erkennungsdienstliche Behandlung) durchzu-
führen?

b) In wie vielen Dienststellen des Zolls sind technische Geräte vorhan-
den, die für eine erkennungsdienstliche Behandlung erforderlich sind?

c) Kann die Bundesregierung bestätigen, dass technische Geräte, die für 
eine erkennungsdienstliche Behandlung erforderlich sind, von Dienst-
stellen des Zolls an andere Zolldienststellen ausgeliehen werden?

Sind die benannten technischen Geräte für eine erkennungsdienstliche 
Behandlung in einigen Dienststellen nur zu gewissen Zeiten verfügbar, 
und falls ja, wie viele Dienststellen sind hiervon betroffen?

Die Fragen 10a bis 10c werden zusammen beantwortet.
In der Zollverwaltung sind keine technischen Geräte zur Durchführung erken-
nungsdienstlicher Behandlungen vorhanden, da die Zollverwaltung selbst keine 
erkennungsdienstlichen Maßnahmen durchführt.

d) Über wie viele Einrichtungen zur Verwahrung vorläufig festgenomme-
ner Personen (sogenannte Verwahrzellen) verfügt der Zoll?

Der Zollfahndungsdienst verfügt bundesweit über insgesamt 40 Gewahrsams-
räume zur vorübergehenden Unterbringung vorläufig festgenommener Perso-
nen. Die sonstigen Vollzugsdienste der Bundeszollverwaltung verfügen in Ein-
zelfällen über Gewahrsamsräume.

e) Sind die Verwahrzellen des Zolls durchgehend – also 24 Stunden am 
Tag und an sieben Tagen in der Woche – verfügbar?

Wie viele dieser Verwahrzellen sind durchgehend verfügbar, und wie 
viele nicht?

Die Gewahrsamsräume der Zollfahndungsämter sind alle ad hoc und durchge-
hend verfügbar.

f) Über welche Einsatzkräfte und Arbeitsbereiche, die Spurensicherung 
und Tatortdokumentation betreiben können, verfügt der Zoll?

Der Zollfahndungsdienst sowie auch die sonstigen Vollzugsdienste der Bundes-
zollverwaltung verfügen über keine den polizeilichen Tatortgruppen und Krimi-
naldauerdiensten vergleichbare Kriminaltechnik-Einheiten. Die erste, primäre 
Sicherung von Spuren an Tatorten/Ereignissorten/Durchsuchungsorten erfolgt 
im Regelfall durch die Ermittlungsbeamten. Für die Sicherung von daktylosko-
pischen und molekulargenetischen Spuren verfügt die Bundeszollverwaltung 
über drei diesbezüglich bereits im Betrieb befindliche Laborstandorte. Zwei 
weitere werden zeitnah in Dienst genommen.
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g) Inwieweit verfügt der Zoll über Asservatenkammern, in denen – als 
Orte der ersten sicheren Aufbewahrung nach Sicherstellung – insbe-
sondere toxikologisch belastete Substanzen (Rauschgift etc.), gefährli-
che Substanzen (Sprengstoff etc.) oder hochwertige Dinge und Gegen-
stände (große Mengen an Bargeld, Schmuck etc.) zwischengelagert 
werden können?

An welchen Dienststellen sind diese Kammern ständig verfügbar und 
an welchen nur zu begrenzten Zeiten?

Die Zollfahndungsämter verfügen an allen Dienstsitzen über Asservatenkam-
mern bzw. gesonderte Verwahrgelasse, die eine Aufbewahrung von Asservaten 
rund um die Uhr ermöglichen.

h) Verfügt der Zoll über spezielle Einsatzeinheiten, die den sicheren 
Transport von sichergestellten Gefahrgütern oder Wertgütern gewähr-
leisten, wenn diese vom ersten Ort der sicheren Aufbewahrung (Asser-
vatenkammern) an andere Orte verbracht werden müssen?

Wenn ja, wie viele Einsatzkräfte werden hierfür an welchen Dienst-
stellen bereitgestellt?

Der Zoll verfügt über keine speziellen Einsatzeinheiten, die prioritär für derarti-
ge Transporte eingesetzt werden. Notwendige Transporte werden unter Beach-
tung der hierfür geltenden Sicherheitsvorschriften im Regelfall durch Einsatz-
beamte durchgeführt.

11. Ist der Zollfahndungsdienst nach Kenntnis der Bundesregierung durchge-
hend – also 24 Stunden am Tag und an sieben Tagen in der Woche – in 
der Lage, Einsätze – auch solche, die ad hoc erforderlich werden – zeit-
nah durchzuführen?

Wenn ja, mit welcher Stärke ist der Zollfahndungsdienst rund um die Uhr 
und in welchen Einsatzräumen – auch spontan – einsatzfähig?

Der Zollfahndungsdienst kann durchgehend und bundesweit mit seinen Be-
diensteten der Zollfahndungsämter – unter Berücksichtigung von ggf. bereits 
bestehenden Einsatzlagen und hier schon eingebundener Kräfte – auch weitere 
sich spontan ergebende Einsätze wahrnehmen. Da der Bedarf sich aus der je-
weiligen Lage bestimmt, können absolute Zahlen nicht angegeben werden.

12. Inwieweit unterstützt der Zollfahndungsdienst die Arbeit der Finanzkon-
trolle Schwarzarbeit?

Mit welchen Maßnahmen unterstützt er wann und in welchen Situatio-
nen?

Das Zollkriminalamt gewährt gemäß § 3 Absatz 8 Nummer 3 Zollfahndungs-
dienstgesetz als Zentralstelle zur Unterstützung der Zollfahndungsämter und 
der Behörden der Zollverwaltung die erforderliche Einsatzunterstützung. Die 
Einsatzunterstützung umfasst dabei u. a. den Einsatz von Verdeckten Ermittlern 
zur Strafverfolgung, die Bereitstellung von Spezialeinheiten, die technische 
Umsetzung von Telekommunikationsüberwachungs-maßnahmen sowie weitere 
dem Zollfahndungsdienst zur Verfügung stehende Mittel. Auf Anfrage der Fi-
nanzkontrolle Schwarzarbeit unterstützt der Zollfahndungsdienst beispielsweise 
im Rahmen der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität. Die Finanzkon-
trolle Schwarzarbeit hat über den Dauerdienst des Lagezentrums Zoll sowie die 
Lagedienste und Informationsdienste die Möglichkeit, Daten aus dem polizei-
lichen Informationssystem INPOL abzufragen.
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